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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

529 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur Dipl.-Ing. Dirk Neuhaus 

Bezirksregierung Münster         Münster, den 06.07.2009 
-31(33.2416) – 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Dirk 
Neuhaus, Rheinstr. 24 in 46395 Bocholt, mit Wirkung 
vom 07.07.2009 die Genehmigung erteilt, den bei ihm 
beschäftigten VermTechn. Dirk Kloster zur Mitwirkung 
bei örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des o. a. RdErl. 
heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II). 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 337 

 

530 Erteilung einer Vermessungsgenehmigung II 
für den Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur Dipl.-Ing. Heinrich Martin Wülfing 

Bezirksregierung Münster          Münster, den 07.07.2009 
-31(33.2416) – 

Aufgrund des RdErl. des Ministers für Landesplanung, 
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 05.04.1962 
in der Fassung des RdErl. des Innenministers vom 
30.06.1982 (SMBl. NRW. 71342) wird dem Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Heinrich 
Martin Wülfing, Im Kettelhack-Karree Wilbecke 14 in 
46325 Borken, mit Wirkung vom 08.07.2009 die 
Genehmigung erteilt, den bei ihm beschäftigten 
VermTechn. Matthias Leuker zur Mitwirkung bei 

örtlichen Arbeiten nach Nr. 5 Abs. 1 des o.a. RdErl. 
heranzuziehen (Vermessungsgenehmigung II). 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 337 

 

531 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster        45699 Herten, 06.07. 2009 
500-53.0031/09/0937.1 

Die Firma Infracor GmbH in Marl hat einen Antrag zur 
wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Hafen-
betriebe auf dem Betriebsgrundstück Paul-Baumann-Str. 
1, 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 44 Flurstück 7), 
vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages ist ausschließlich die befristete 
Änderung der Feuerwehrzufahrten zum Kugeltanklager 
II, die im Zusammenhang mit der Lippedeichsanierung /  
-verlegung erforderlich ist. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt.                                                                    
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Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Karin Ruback  

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 337-338 

 

532 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster        45699 Herten, 06.07. 2009 
500-53.0042/09/0211.1 

Die Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, 
Gladbeck hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung 
und zum Betrieb der Anlage zur Mineralwollherstellung 
auf dem Betriebsgrundstück Rockwool Straße 37-41, 
45966 Gladbeck (Gemarkung Gladbeck, Flur 103, Flur-
stücke 196, 199, 200, 205, 349, 351 und 372), vorgelegt. 

 

Gegenstand des Antrages sind Änderungen im Einsatz-
stoffbereich (Bindemittel). 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt.  

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez.Wichmann 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 338 

 
 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

533- Aufgebote und Kraftloserklärungen 
545       von Sparkassenbüchern 

 

533 Der Vorstand der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat das verlorengegangene Sparkassenbuch       
Nr. 3 080 028 363 ausgestellt von der Sparkasse Castrop-
Rauxel, die seit dem 31. August 2004 unter der 
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, 
aufgeboten. 

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, 
spätestens bis zum 29. September 2009 beim Vorstand 
der Sparkasse Vest Recklinghausen, 45657 Reckling-
hausen, Herzogswall 5, seine Rechte anzumelden und die 
Urkunde vorzulegen, andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 338 

 

534 Der Vorstand der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat das verlorengegangene Sparkassenbuch       
Nr. 320 822 059 (Neu: 3 720 822 059) ausgestellt von 

der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. 
Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest 
Recklinghausen firmiert, aufgeboten. 

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, 
spätestens bis zum 29. September 2009 beim Vorstand 
der Sparkasse Vest Recklinghausen, 45657 Reckling-
hausen, Herzogswall 5, seine Rechte anzumelden und die 
Urkunde vorzulegen, andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 338 

 
535 Der Vorstand der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat das verlorengegangene Sparkassenbuch       
Nr. 320 822 067 (Neu: 3 720 822 067) ausgestellt von 
der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. 
Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest 
Recklinghausen firmiert, aufgeboten. 

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, 
spätestens bis zum 29. September 2009 beim Vorstand 
der Sparkasse Vest Recklinghausen, 45657 Reckling-
hausen, Herzogswall 5, seine Rechte anzumelden und die 
Urkunde vorzulegen, andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 
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Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 338-339 

 

536 Der Vorstand der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat das verlorengegangene Sparkassenbuch       
Nr. 320 822 513 (Neu: 3 720 822 513) ausgestellt von 
der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 01. 
Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest 
Recklinghausen firmiert, aufgeboten.  

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, 
spätestens bis zum 29.September 2009 beim Vorstand 
der Sparkasse Vest Recklinghausen, 45657 Reckling-
hausen, Herzogswall 5, seine Rechte anzumelden und die 
Urkunde vorzulegen, andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

537 Der Vorstand der Sparkasse Vest Reckling-
hausen hat das verlorengegangene Sparkassenbuch       
Nr. 4 020 011 542 aufgeboten. 

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, 
spätestens bis zum 30. September 2009 beim Vorstand 
der Sparkasse Vest Recklinghausen, 45657 Reckling-
hausen, Herzogswall 5, seine Rechte anzumelden und die 
Urkunde vorzulegen, andernfalls wird das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt. 

Recklinghausen, 30.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

538 Das am 27. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 350 626 792   (Neu: 3 750 626 792) 
ausgestellt von der Kreissparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung 
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

539 Das am 27. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 310 272 927   (Neu: 3 710 272 927) 
ausgestellt von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung 
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

540 Das am 27. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 490 011 236   (Neu: 4 690 011 236) 
ausgestellt von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Spar-
kasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 29.06.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

541 Das am 31. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 310 172 838   (Neu: 3 710 172 838) 
ausgestellt von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Spar-
kasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 01.07.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

542 Das am 31. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 310 217 351   (Neu: 3 710 217 351) 
ausgestellt von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Spar-
kasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 01.07.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 

 

543 Das am 31. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 316 068 527   (Neu: 3 716 068 527) 
ausgestellt von der Kreissparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Spar-
kasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 01.07.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 339 
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544 Das am 31. März 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 478 067 986   (Neu: 4 678 067 986) wird 
für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen 
Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht worden 
sind. 

Recklinghausen, 01.07.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 340 

 

545 Das am 01. April 2009 aufgebotene Spar-
kassenbuch Nr. 329 033 112   (Neu: 3 729 033 112) 
ausgestellt von der Kreissparkasse Recklinghausen, die 
seit dem 01. Januar 2003 unter der Bezeichnung 
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos 
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist 
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind. 

Recklinghausen, 02.07.2009 

Sparkasse Vest Recklinghausen 
Der Vorstand 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 340 
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